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1) Leitgedanken zur Erstellung unseres Institutionellen Schutzkonzeptes 
 
Das Wohl der uns anvertrauten Menschen war und ist uns als Träger von Diensten und 
Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe sowie Erwachsenenhilfe immer ein 
elementares Anliegen. Dieses Anliegen wird in unserem Leitbild sichtbar, aus dem die 
fachliche, ethische und christliche Grundhaltung der Mitarbeitenden hervorgeht. Das Leitbild 
bildet die Grundlage für unser professionelles Selbstverständnis und die konzeptionelle 
Arbeit in unseren Diensten und Einrichtungen. 
 
 

 
 
Als Träger von Diensten und Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Erwachsenenhilfe ist es unser Ziel, am Aufbau und der Weiterentwicklung einer „Kultur der 
Achtsamkeit“ mitzuwirken. 
 
Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen, 
die wir durch genaues Hinsehen, klares Benennen der Dinge und Ermöglichen von 
Veränderungen zu deren Schutz vor sexualisierter Gewalt wahrnehmen. Für die 

Unser Leitbild 
 
Der SkF Langenfeld ist ein Frauenfachverband mit einer ausschließlich weiblichen 
Führungsspitze. Unsere Angebote sind überparteilich und offen für alle Menschen, die 
Hilfe benötigen, unabhängig von Religion, Geschlecht und Nationalität. 
  
Unsere Angebote orientieren sich in hohem Maße flexibel am Bedarf der Hilfesuchenden 
und den gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Unsere Hilfeleistungen erbringen wir auf der 
Grundlage unseres christlichen Menschenbildes. 
  
Wir sehen den Menschen in seiner Gesamtheit. In seiner Lebenssituation nehmen wir ihn 
an, geben ihn nicht auf, unterstützen und respektieren seine Eigenverantwortung. 
  
Unsere Arbeit ist durch hohe Fachkompetenz und Zuverlässigkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gekennzeichnet. 
  
Kurze Dienstwege, eine gute Vernetzung nach innen und außen sowie kurze Wartezeiten 
garantieren unbürokratische Hilfe. 
  
Durch den qualifizierten und geschulten Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden zusätzliche Leistungen erbracht, die in vollem Umfang dem 
Hilfesuchenden zugute kommen. 
  
Kollegialität, gegenseitiger Respekt und Teamarbeit zeichnen den Umgang aller ehren-
und hauptamtlicher Mitarbeiter-innen und Mitarbeiter miteinander aus. 
  
Wir finanzieren uns hauptsächlich durch öffentliche Mittel und Spenden und gehen 
verantwortungsbewusst und sparsam mit ihnen um. 
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(pädagogischen) Fachkräfte ist Prävention gegen sexualisierte Gewalt Bestandteil ihres 
professionellen Handelns. 
 
Deshalb war es uns bei der Entwicklung unseres trägerspezifischen Institutionellen 
Schutzkonzeptes wichtig, die Auseinandersetzung mit Fragen des Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen in unseren Diensten, 
insbesondere vor sexualisierter Gewalt, anzuregen und die Einführung von Maßnahmen zur 
Prävention zu unterstützen. 
 
In den Personenkreis der schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen sind auch Personen 
einbezogen, die einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unterworfen 
sind; bei diesen Personen kommt nicht darauf an, ob sie wegen Gebrechlichkeit oder 
Krankheit wehrlos sind. Ein solches Verhältnis kann auch in beraterischen oder sonstigen 
professionellen Kontexten gegeben sein oder entstehen. Schutz- oder hilfebedürftige 
Personen sind grundsätzlich alle Menschen, die sich unseren Diensten und Einrichtungen 
anvertrauen oder diesen anvertraut werden. 
 
Uns ist bewusst, dass auch sexuelle Grenzverletzungen gegenüber Mitarbeitenden durch 
Klienten und Kunden, Angehörige etc., ebenso wie sexuelle Grenzverletzungen innerhalb der 
genannten Gruppen nicht ausgeklammert werden dürfen. Dies soll Beachtung in den 
Präventionsbemühungen finden. 
 
Für das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept haben wir Wert darauf gelegt, dass ein 
Entwicklungsprozess auf allen Ebenen stattfand, alle Mitarbeitenden partizipativ einbezogen 
und deren Selbstbildungsprozesse unterstützt wurden, denn unser Institutionelles 
Schutzkonzept soll dazu beitragen, Haltungen und Verhalten zu reflektieren und dadurch zu 
handlungsleitenden Orientierungen im Arbeitsalltag führen. 
 
Uns ist es wichtig, dass mit dem vorliegenden Institutionellen Schutzkonzept die Diskussion 
über Verbindlichkeit und Achtsamkeit aufrechterhalten wird. Das Institutionelle 
Schutzkonzept gibt Orientierung und Sicherheit für alle Beteiligten in unseren Diensten und 
Einrichtungen und befähigt dazu, Verantwortung für den Schutz der uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen zu übernehmen. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Umsetzung unseres Institutionellen Schutzkonzeptes in 
der Praxis nur gelingen kann, wenn unser Miteinander von einer Grundhaltung der 
Achtsamkeit, des Respekts und der Wertschätzung getragen wird, die die Verantwortung 
gegenüber den anvertrauten Menschen – aber auch den Beschäftigten – ernst nimmt und in 
unseren Diensten und Einrichtungen sichtbar wird. 
 
Vor diesem Hintergrund verstehen wir das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt als einen erkennbaren Qualitätsentwicklungsprozess 
in unseren Diensten und Einrichtungen, der in das Qualitätsmanagement eingebettet ist. 
 
Anmerkung: 
Da im Konzept sehr häufig Personen(gruppen) benannt werden, wurde bei der Abfassung 
des Textes aus stilistischen Gründen vorwiegend die männliche Form verwendet. Der Text 
bezieht sich selbstverständlich ebenfalls auf weibliche Personen(gruppen). 
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2) Präventionsfachkraft 
 
Nach § 12 der Präventionsordnung benennen wir als kirchlicher Rechtsträger mindestens 
eine Präventionsfachkraft. 
 
Für unsere Institution wurden Frau Janine Rauh und Frau Katharina Floer nach einer 
Ausbildung beim Erzbistum Köln mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragt. Sie sind 
zu erreichen unter: 
 
Katharina Floer Tel.: 0178 3981327 oder E-Mail: katharina.floer@skf-langenfeld.de 
Janine Rauh  Tel.: 0178 3981306 oder E-Mail: janine.rauh@skf-langenfeld.de  
 
Wir informieren in unserer Einrichtung per Aushang, wer Präventionsfachkraft ist. 
 
Unsere Präventionsfachkräfte: 
 

• sind Ansprechpartnerinnen für Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tätige bei allen 
Fragen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt; 

• kennen die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen und können über interne und 
externe Beratungsstellen informieren; 

• unterstützen den SkF Langenfeld bei der Erstellung und Umsetzung des 
Institutionellen Schutzkonzeptes; 

• bemühen sich um die Platzierung des Themas in den Strukturen und Gremien des SkF 
Langenfeld 

• beraten den SkF Langenfeld bei der Planung, Organisation und Durchführung von 
Präventionsprojekten und -maßnahmen für Minderjährige und schutz- oder 
hilfebedürftige Erwachsene und tragen mit Sorge dafür, dass qualifizierte Personen 
zum Einsatz kommen; 

• sind Kontaktpersonen vor Ort für die Präventionsbeauftragte des Erzbistums Köln 
und gibt Fort- und Weiterbildungsbedarfe an diese weiter. 

 
 
3) Risikoanalyse 
 
Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen. Deshalb 
war es uns als Träger wichtig, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden der 
verschiedenen Fachbereiche die Erarbeitung des Institutionellen Schutzkonzeptes 
beteiligungsorientiert angelegt und in dieser Ausrichtung die Dienste, Einrichtungen und 
Gruppierungen in den Blick genommen haben.  
 
Die Risikoanalyse war für uns ein wesentliches Instrument, um Gefahrenpotenziale und 
mögliche Gelegenheitsstrukturen in unserer Einrichtung bzw. unseren Diensten zu erkennen. 
Wir haben Organisationsstrukturen und alltägliche Arbeitsabläufe auf Risiken bzw. 
Schwachstellen, die sexualisierte Gewalt ermöglichen oder sogar begünstigen, überprüft. 
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Mithilfe eines Fragebogens haben wir alle hauptamtlichen Mitarbeitenden der 
verschiedenen Fachbereiche einbezogen. Die Ergebnisse dieser Risikoanalyse sind Grundlage 
für die Entwicklung des Institutionellen Schutzkonzeptes sowie Ausgangspunkt für die 
Weiterentwicklung des Präventionskonzeptes und konkreter Präventionsmaßnahmen in 
unseren Einrichtungen. 
 

 

Fragebogen zur Risikoanalyse für das Institutionelle Schutzkonzept 
 
Zielgruppe 
 

• Mit welchen Zielgruppen arbeitet der Fachbereich? Könnten diese sexuellen 
Gewalten ausgesetzt sein? 

• In welcher Form bestehen Macht-, Abhängigkeits- oder besondere 
Vertrauensverhältnisse, die ausgenutzt werden könnten? Wie könnte dem 
vorgebeugt werden? 

• Bestehen besondere Gefahrenmomente (1:1 Betreuung, Transportsituationen, 
Übernachtungen, Situationen, wo Schutzbefohlene unbeaufsichtigt sind)? Wie 
könnte in diesen Situationen vorgebeugt werden? 

• Gibt es ein Beschwerdesystem für die Zielgruppen? Wie wird es ihnen gegenüber 
kommuniziert? 

 
Struktur der Einrichtung 
 

• Welche Struktur hat unsere Einrichtung? Kennen alle die Abläufe und 
Zuständigkeiten, wenn Schwierigkeiten auftauchen? 

• Wie transparent ist die Arbeit des/der Einzelnen für die Kollegen und Kolleginnen 
sowie für die Bereichsleiter und Bereichleiterinnen? 

• Gibt es einen Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, der Fürsorge und 
Kontrolle gleichermaßen gewährleistet? 

• Gibt es eine offene Kommunikations- und Streitkultur in den Teams? 
• Welche Strukturen, Bedingungen oder Arbeitsabläufe könnten aus Tätersicht 

ausgenutzt werden? 
 
Haltung und Konzept der Einrichtung 
 

• Wie positioniert sich der Träger zum Thema sexualisierte Gewalt? Finden sich im 
Leitbild Anknüpfungspunkte? 

• Gibt es auf allen Ebenen Fachwissen und Sensibilität zu diesem Thema? 
• Gab es bereits Vorfälle sexualisierter Gewalt und wenn ja, wie war der Umgang 

damit? 
• Gibt es konkrete Regelungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezüglich 

des angemessenen Umgangs mit Nähe und Distanz und dem Schutz der 
Privatsphäre (private Kontakte mit Schutzbefohlenen, Herausgabe persönlicher 
Daten, soziale Netzwerke, Körperkontakt, Geschenke) oder ist das jedem selbst 
überlassen? 

• Welche Präventionsmaßnahmen werden bereits umgesetzt? 
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Die Ergebnisse der Risikoanalyse zeigten uns auf, welche konzeptionellen und/oder 
strukturellen Verbesserungen im Sinne des Schutzes gegen (sexualisierte) Gewalt 
erforderlich waren, die wir in unser Institutionelles Schutzkonzept aufgenommen und 
umgesetzt haben. 
 
4) Persönliche Eignung/Personalauswahl und –entwicklung 
 
Um den Schutz der sich uns anvertrauenden Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen in unseren Einrichtungen und Diensten verbessern und 
nachhaltig sicherstellen zu können, thematisieren die Personalverantwortlichen die 
Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt im Vorstellungsgespräch sowie regelmäßig 
innerhalb der betrieblichen Kommunikationsstruktur von Diensten und Einrichtungen. Ein 
Gespräch mit den Mitarbeitenden über den Verhaltenskodex und das 
Beschwerdemanagement verdeutlicht, dass (sexualisierte) Gewalt kein Tabuthema in 
unseren Diensten und Einrichtungen ist.  
 
Unser Ziel ist, nur geeignetes Personal im Sinne der Präventionsordnung einzustellen. Dies 
bezieht sich sowohl auf die fachliche Kompetenz als auch auf die persönliche Eignung. 
Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
verurteilt sind, kommen nicht zum Einsatz.  
 
Die zuständigen Personalverantwortlichen sorgen für eine angemessene Thematisierung in 
der Personalentwicklung und für die Aus- und Fortbildung zur Prävention (sexualisierter) 
Gewalt. Angesprochen werden insbesondere: 
 

• wertschätzende Grundhaltung 
• respektvoller Umgang 
• angemessenes, professionelles Verhalten gegenüber den Kindern und 

Jugendlichen sowie den schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, deren 
Angehörigen, Kooperationspartnern und sonstigen externen Personen 

• angemessenes professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz zu den 
anvertrauten Personen 

• individuelle Unter- oder Überforderungssituationen 
• Handeln in Grenz- und Gefahrensituationen 
• Fachwissen zum grenzachtenden Umgang 
• Fortbildungsbedarf zum Thema 
 
 

5) Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 
 
In unseren Diensten und Einrichtungen werden keine Personen eingesetzt, die rechtskräftig 
wegen einer in § 2 Abs. 2 oder 3 PrävO genannten Straftat verurteilt sind. Hauptamtliche 
Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätige müssen entsprechend den gesetzlichen und 
arbeitsrechtlichen Regelungen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 
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Darüber hinaus fordern wir alle hauptamtlichen Mitarbeiter gemäß § 2 Abs. 7 PrävO auf, 
einmalig eine Selbstauskunftserklärung abzugeben. In der Selbstauskunftserklärung 
versichert der Mitarbeiter, dass er nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit 
sexualisierter Gewalt rechtskräftig verurteilt ist und auch in diesem Zusammenhang kein 
Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein 
Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wird, verpflichtet er sich, dies dem 
Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen. Die Selbstauskunftserklärung wird nach den 
geltenden arbeits- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwaltet und aufbewahrt. 
 
Die von den Mitarbeitenden zu unterzeichnende Selbstauskunftserklärung ist diesem 
Institutionellen Schutzkonzept beigefügt. 
 
 
6) Verhaltenskodex 
 
In unserer Institution haben der Schutz vor (sexualisierter) Gewalt und der Respekt vor den 
Bedürfnissen und Grenzen der Klientinnen und Klienten oberste Priorität.  
 
Wirksame Präventionsarbeit kann nur gelingen, wenn alle haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, die Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen haben, ihre Handlungsmöglichkeiten verantwortungsvoll 
wahrnehmen. Unseren Mitarbeitenden ist bewusst, dass sie in ihrer Rolle und Funktion eine 
besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung haben. Klare und verbindliche Regeln in Bezug 
auf einen achtsamen und respektvollen Umgang mit den uns anvertrauten Menschen, ein 
fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und eine offene Kommunikationskultur sind 
deshalb notwendig.  
 
Für folgende Bereiche haben wir gemeinsam verbindliche und konkrete Verhaltensregeln 
aufgestellt: 
 

• Gestaltung von Nähe und Distanz 
• Sprache und Wortwahl 
• Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
• Beachtung der Intimsphäre und Angemessenheit von Körperkontakten 
• Zulässigkeit von Geschenken 
• Disziplinarmaßnahmen 
• Verhalten auf Freizeiten und Reisen 

 
Jedem Fachbereich in unserer Einrichtung ist es unbenommen, für seinen Bereich passende, 
weitere Kategorien hinzuzufügen. 
 
Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit den 
Zielgruppen dar und umfasst verbindliche Verhaltensregeln für den Arbeitsalltag. Er soll 
Orientierung für adäquates Verhalten geben, ein Klima der Achtsamkeit fördern und einen 
Rahmen bieten, damit Grenzverletzungen vermieden werden. Ziel dieser Vereinbarung ist, 
dass sich bei allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden eine Haltung durchsetzt, die den 
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Schutz der Klientinnen und Klienten vor (sexualisierter) Gewalt zum obersten Ziel hat und 
ihre Bedürfnisse und Grenzen respektiert. 
 
Unter Beachtung der geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen und internen 
Dienstanweisungen werden diese Verhaltensregeln durch die Unterzeichnung des 
Verhaltenskodex von den Mitarbeitenden anerkannt und der Wille und das Bemühen 
bekundet, sich an die nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten. 
Unsere Personalabteilung berücksichtigt das folgende Vorgehen: 
 
Mit allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden wird als Voraussetzung für eine 
Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
individuell eine Vereinbarung getroffen. Dazu wird der Verhaltenskodex bei Einstellung bzw. 
für bereits angestellte Mitarbeitende bzw. tätige Ehrenamtliche (ab Gültigkeit dieses 
Institutionellen Schutzkonzeptes) unterzeichnet und in der Personalakte bzw. von der 
Personalabteilung aufbewahrt. 
 
Der von den Mitarbeitenden zu unterzeichnende Verhaltenskodex ist diesem 
Institutionellen Schutzkonzept beigefügt. 
 
 
7) Aus- und Fortbildung 
 
Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden werden in ihrem Arbeitsfeld zum Thema 
sexualisierte Gewalt sensibilisiert, erhalten ein entsprechendes Basiswissen und haben 
dadurch Handlungssicherheit. 
 
Das Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist deshalb Bestandteil unseres 
Einarbeitungskonzeptes einschließlich aller dazugehörenden Verhaltensempfehlungen und 
Verfahrensanweisungen. 
 
Bereits hier wird auch die verpflichtende Teilnahme an den Präventionsschulungen 
thematisiert und geprüft, welche Mitarbeitenden in welchem Umfang geschult werden 
müssen, und deren Schulung veranlasst. Aktuelle Mitarbeitende werden gemäß der 
folgenden Übersicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Institutionellen 
Schutzkonzeptes geschult. Neu eingestellte Mitarbeitende werden innerhalb eines halben 
Jahres nach Einstellung geschult. 
 
 
8) Beschwerdewege 
 
Hinter einer Beschwerde steckt ein Entwicklungspotenzial. Die Anliegen und Bedürfnisse, die 
die hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden sowie Kunden und Klienten äußern, 
führen zwangsläufig zu einer Reflexion unserer Strukturen und Abläufe und des eigenen 
Verhaltens. Beschwerden bewirken Veränderung und ermöglichen Entwicklung – damit 
dienen sie der Qualität unserer Arbeit. 
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In unseren Diensten und Einrichtungen sind interne Beschwerdewege für alle hauptamtlich 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden, Klienten und Kunden beschrieben und bekannt gemacht 
– je nach Bedarf auch mehrsprachig oder in sogenannter Leichter Sprache.  
 
Das im Folgenden beschriebene Ideen- und Beschwerdemanagement hat zum Ziel, Kritik, 
Beschwerden und Anregungen der hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden sowie 
Kunden und Klienten ernst zu nehmen und Schwachstellen im System zu erkennen und zu 
beseitigen. Ebenfalls ist das Aufgreifen von Verbesserungsvorschlägen ausdrücklich 
gewünscht.  
Eine Bearbeitung der Beschwerde sollte innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Wenn dies 
nicht möglich ist, werden dem Antragsteller die Hinderungsgründe und die voraussichtliche 
Dauer mitgeteilt. 
 
 

a) Verfahren (Hauptamt) 
 
Jede Beschwerde wird von der zuständigen Bereichsleitung bzw. Stabsstelle aufgenommen, 
wenn auf der unteren Ebene eine Klärung nicht erfolgen konnte. Ziel ist, mit beiden Seiten 
das Problem zu spezifizieren und möglichst eine Lösung herbei zu führen. Grundlage für das 
Einordnen einer Beschwerde sind die mit dem Vorstand abgestimmten Rahmen und 
Richtlinien für die einzelnen Bereiche. 
 
Wird im Gespräch Einvernehmen herbeigeführt, ist der Vorgang damit beendet. Seitens der 
Bereichsleitung ist ein kurzer Vermerk anzufertigen, der im Bereich abgelegt wird. 
 
Wenn kein Einvernehmen hergestellt werden kann, wird die Geschäftsführung eingebunden.  
Bei unzufriedenstellender Klärung besteht danach die Möglichkeit, den Vorstand anzurufen. 
 
Eine Archivierung des Vorgangs erfolgt im Sekretariat. 
 
Für den Verein wesentliche Kritiken, wie z.B. schlechte Erreichbarkeit Einzelner oder eines 
Bereiches, mangelnde Kommunikation etc. sind über die Statusberichte der 
Geschäftsführung und dem Vorstand mitzuteilen. 
Danach muss entschieden werden, ob strukturelle oder operative Verbesserungen in der 
Organisation vorgenommen werden müssen oder sollten. 
 
Außergewöhnliche Beschwerden sind der Geschäftsführung sofort zu melden. 
 
 

b) Verfahren (Ehrenamt): 
 
In der Regel wendet sich der Ehrenamtliche zuerst an den zuständigen Ansprechpartner im 
Fachbereich. Ehrenamtliche, die keinem Fachbereich zugeordnet sind, wenden sich an die 
Stabsstelle Ehrenamt. 
 
Der hauptamtliche Ansprechpartner hat den Ehrenamtlichen anzuhören und seine Sicht der 
Dinge darzulegen. Zu diesem Gespräch kann die Stabsstelle Ehrenamt als Beraterin 
hinzugezogen werden. 
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Der gesamte Vorgang soll schriftlich auf dem vorgesehenen Formblatt dokumentiert 
werden. 
 
Wenn kein Konsens erreicht werden kann, wird die zuständige Bereichsleitung eingeschaltet. 
Sollte diese selbst von dem Vorgang betroffen sein, geht der Vorgang direkt an die 
Geschäftsführung. Dies gilt auch für Anliegen, die die Stabsstelle Ehrenamt betreffen. 
 
Dem Ehrenamtlichen wird dann ein Gespräch zwischen Geschäftsführung und 
Mitarbeitendem angeboten, um den Vorgang zu klären und Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten. 
 
Falls der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann, hat der ehrenamtlich Mitarbeitende das 
Recht, das Anliegen dem Vorstand vorzulegen. 
 
Die Geschäftsführung nimmt schriftlich Stellung zum bisherigen Prozess. 
 
Der Vorstand prüft in seiner nächsten Sitzung den Vorgang und lässt dem Ehrenamtlichen 
eine Rückmeldung über die Geschäftsführung zukommen. 
 
Eine Archivierung des Vorgangs erfolgt im Sekretariat. 
 
Die Geschäftsführung wird bei jeder Beschwerde generell über den Statusbericht der 
Bereichsleitungen informiert. 
 
 

c) Verfahren (Klienten und Kunden): 
 
In der Regel wendet sich der Klient oder Kunde zuerst an den zuständigen hauptamtlichen 
Ansprechpartner im Fachbereich.  
 
Alternativ hängt ein Briefkasten im Eingangsbereich, der regelmäßig durch die 
hauptamtlichen Mitarbeiter des Empfangs geleert wird. Dort eingeworfene schriftliche 
Beschwerden und Verbesserungsvorschläge werden an den zuständigen hauptamtlichen 
Ansprechpartner im Fachbereich weitergeleitet. 
 
Der hauptamtliche Ansprechpartner hat den Klienten oder Kunden anzuhören und seine 
Sicht der Dinge darzulegen. 
 
Der gesamte Vorgang soll schriftlich auf dem vorgesehenen Formblatt dokumentiert 
werden. 
 
Wenn kein Konsens erreicht werden kann, wird die zuständige Bereichsleitung eingeschaltet. 
Sollte diese selbst von dem Vorgang betroffen sein, geht der Vorgang direkt an die 
Geschäftsführung.  
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Dem Klienten oder Kunden wird dann ein Gespräch zwischen Geschäftsführung und 
Mitarbeitendem angeboten, um den Vorgang zu klären und Lösungsvorschläge zu 
unterbreiten. 
 
Falls der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann, hat der Klient oder Kunde das Recht, 
sein Anliegen dem Vorstand vorzulegen. 
 
Die Geschäftsführung nimmt schriftlich Stellung zum bisherigen Prozess. 
 
Der Vorstand prüft in seiner nächsten Sitzung den Vorgang und lässt dem Klienten oder 
Kunden eine Rückmeldung über die Geschäftsführung zukommen. 
 
Eine Archivierung des Vorgangs erfolgt im Sekretariat. 
 
Die Geschäftsführung wird bei jeder Beschwerde generell über den Statusbericht der 
Bereichsleitungen informiert. 
 
 
9) Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen sowie von schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen  
 
Ausgehend von unserem Leitbild ist es Aufgabe aller Mitarbeitenden, die Stärkung der 
Selbstkompetenz der sich uns anvertrauenden und anvertrauten Menschen zu unterstützen. 
Dazu gehört, dass wir die von uns Betreuten über ihre Rechte und Pflichten informieren – 
und auch über die Verhaltensregeln, die in unserer Einrichtung gelten. 
 
Wir arbeiten präventiv mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen, in dem wir sie in ihrer Selbstbestimmung und Autonomie so weit wie möglich 
stärken. Das von uns eingesetzte Personal begegnet den Betreuten und Klienten mit einer 
wertschätzenden und ressourcenorientierten Haltung. Die Arbeit an dieser Haltung ist 
regelmäßig Thema in Team- und Einzelgesprächen mit den Vorgesetzten. Die 
Mitarbeitenden thematisieren mit den ihnen anvertrauten Personen Themen, die der 
Prävention dienen, und werten Alltagssituationen diesbezüglich mit ihnen aus. 
 
Ausgehend von unserem Leitbild, ist es Aufgabe aller Mitarbeitenden, die Stärkung der 
Selbstkompetenz der ihnen anvertrauten Personen zu unterstützen. Nur gemeinsam können 
wir als Personen, Dienstgemeinschaft und Institution zum Schutz der sich uns 
anvertrauenden Kinder und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
beitragen. Eine wichtige Säule ist dabei die Beteiligung der sich uns anvertrauenden 
Menschen. Es ist wichtig, dass sie ihre Rechte kennen und von den schützenden Strukturen 
wissen, die entwickelt werden. In einem solchen Miteinander werden die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen geachtet und 
gefördert, und Grenzverletzungen werden wahrgenommen und geahndet. 
 
Gleichzeitig unterstützen die Fachkräfte die Klienten darin, sich mit Themen wie z. B.: der 
eigene Körper (Sensibilisierung für physische Integrität), die eigenen Rechte (Schutz vor 
Gewalt und Vernachlässigung und Anlaufstellen), Sexualität (Enttabuisierung, 
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Sprachfähigkeit schaffen), Förderung von Ich-Stärke (Selbstbehauptungskurse) zu 
beschäftigen. 
 
Maßnahmen zur Stärkung dienen der Prävention von (sexualisierter) Gewalt. Folgende 
Maßnahmen setzen wir ab Inkrafttreten des Institutionellen Schutzkonzeptes bis zum 
31.12.2019 um: 
 
 Mit allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden wird die verpflichtende Teilnahme 

an den Präventionsschulungen thematisiert. Es wird geprüft, welche Mitarbeitenden 
in welchem Umfang geschult werden müssen, und deren Schulung veranlasst. 
Aktuelle Mitarbeitende werden innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Institutionellen Schutzkonzeptes geschult. Neu eingestellte Mitarbeitende werden 
innerhalb eines halben Jahres nach Einstellung geschult. 

 
 In unseren Diensten und Einrichtungen werden Broschüren und weitere 

Arbeitsmaterialien zum Thema Prävention gegen sexualisierte Gewalt in sogenannter 
Leichter Sprache – ggf. mehrsprachig, bildhaft und kindgerecht – für die Kinder und 
Jugendlichen sowie für schutz- oder hilfebedürftige Erwachsenen sowie deren 
Angehörige vorhanden und zugänglich gemacht. 

 
 
10) Intervention und nachhaltige Aufarbeitung 
 
In der Verantwortung für den Schutz Minderjähriger sowie schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener zielt die Präventions- und Interventionsarbeit des SkF Langenfeld auf ein 
professionelles, transparentes und rechtssicheres Vorgehen. Kernanliegen ist es, eine Kultur 
der Achtsamkeit zu fördern, die die Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit aller 
Beschäftigten in Verdachtsfällen stärkt, Betroffene vor weiterer sexualisierter Gewalt schützt 
und eine Aufarbeitung von Vorfällen sexualisierter Gewalt sicherstellt. 
 
Grundsätzlich gilt für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des SkF Langenfeld 
eine Meldepflicht hinsichtlich eines Verdachts sexualisierter Gewalt. Im Interesse eines 
umfassenden Opferschutzes sind die Meldewege und das weitere Verfahren in 
Verdachtsfällen so gestaltet, dass Betroffene ermutigt werden, sich in Fällen sexualisierter 
Gewalt anzuvertrauen. Dabei bleibt zu beachten, dass jeder Einzelfall individuelle 
Besonderheiten aufweist, die im konkreten Vorgehen ihre Berücksichtigung finden. 
 
Dem Bericht von Betroffenen über ihnen widerfahrenes Leid ist größtmöglicher Respekt 
entgegenzubringen. Betroffenen wird grundsätzlich geglaubt, sie müssen nicht erst 
rechtssichere Beweise vorlegen, bevor man ihnen Gehör schenkt und Hilfe vermittelt. 
Betroffene sexualisierter Gewalt, deren Angehörige oder gesetzliche Vertreterinnen bzw. 
Vertreter haben selbstverständlich auch stets die Möglichkeit, sich direkt an die staatlichen 
Behörden zu wenden. 
 
Im Folgenden werden die Verfahrensschritte beschrieben, die der SkF Langenfeld bereithält, 
um Betroffenen die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen und eine 
rechtssichere und nachhaltige Aufarbeitung bei Vorfällen sexualisierter Gewalt 
sicherzustellen 
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A) Was tun, wenn...? Erstansprache und Betreuung 

 
Betroffene, deren Angehörige sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die von 
einem Verdacht sexualisierter Gewalt oder diesbezüglichen Ermittlungsverfahren Kenntnis 
erhalten, wenden sich an eine der folgenden Personen: 
 

• Interne Ansprechpersonen: 
 
 Kinderschutzfachkraft:  Andrea Lehmann, Tel.: 0178 3981357 
 Präventionsfachkräfte:  Katharina Floer, Tel.: 0178 3981327 

Janine Rauh, Tel.: 0178 3981306 
 

Sie haben vor allem Lotsenfunktion, kennen das Vorgehen, und vermitteln gemäß 
dem Institutionellen Schutzkonzept an die zuständigen Stellen. 
 

• Externe Ansprechpersonen (beauftragte Ansprechpersonen des Erzbistums Köln): 
 
 Peter Binot, Tel: 0172 290-1534 
 Kim-Sabrina Ohlendorf, Tel: 0172 290-1248 
 Dr. Hans Werner Hein, Tel: 01520 1642-394 
 Petra Dropmann, Tel.: 01525 2825-703 

 
Sie führen Gespräche mit Betroffenen (und ggf. auch Beschuldigten), und 
unterstützen sie bei der Kontaktaufnahme zu nichtkirchlichen, unabhängigen 
Fachberatungsstellen. 
 

• Vom Leitungsorgan benannte Person:  
 
 Geschäftsführung: Stephanie Krone, Tel. 02173 39476-10 
 
Sie ist zuständig für das weitere Vorgehen des SkF Langenfeld hinsichtlich 
Plausibilitätsprüfung, danach notwendige Schritte des SkF Langenfeld im Umgang mit 
Betroffenen und Beschuldigten sowie Meldepflichten an die Staatsanwaltschaft und 
andere zuständige Behörden. 

 
Betroffene, deren Angehörige oder Mitarbeitende, die von einem Verdacht sexualisierter 
Gewalt oder diesbezüglichen Ermittlungsverfahren Kenntnis erhalten, wenden sich an eine 
der genannten Personen. Die Veranlassung aller weiteren erforderlichen Handlungsschritte 
liegt in der Verantwortung des SkF Langenfeld bzw. bei der Geschäftsführerin Stephanie 
Krone (s.o.). 
 
Betroffene von sexualisierter Gewalt und deren Angehörige haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich an eine nicht kirchliche unabhängige Fachberatungsstelle zu wenden:  

• Sag's e.V. 
Düsseldorfer Straße 16 
40764 Langenfeld 
E-Mail: info@sags-ev.de 

mailto:info@sags-ev.de
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(Termine können Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 0 21 73 / 8 27 65 vereinbart werden.) 

 
 

B) Schutz der betroffenen Person 
 
Nach Kenntnisnahme eines Hinweises hat der SkF Langenfeld zunächst insbesondere den 
Schutz der betroffenen Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
sicherzustellen. Beispielsweise ist eine sofortige Unterbrechung des Kontakts zwischen der 
beschuldigten Person und der betroffenen Person zu veranlassen. Es erfolgt unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten eine Bewertung der Plausibilität, 
in die zwingend die Externen Ansprechpersonen oder eine unabhängige Fachberatungsstelle 
einzubeziehen sind. Hierbei wird geprüft, ob es tatsächliche Anhaltspunkte gibt, die die 
behauptete Handlung möglich erscheinen lassen, ohne dass selbst Ermittlungen 
durchgeführt werden. Es ist allein Sache der Staatsanwaltschaft, zu beurteilen, ob die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens erforderlich ist. 
 

C) Weiterleitung der Informationen an die Strafverfolgungsbehörden 
 
Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für den Verdacht einer Straftat leitet der SkF Langenfeld 
die Informationen unverzüglich an die Strafverfolgungsbehörden weiter. Die Klärung, ob 
eine Straftat oder „nur“ eine nicht strafrechtlich relevante Grenzverletzung vorliegt, liegt bei 
der Staatsanwaltschaft. Das Gleiche gilt in Bezug auf die Frage, ob eine Tat ggf. bereits 
verjährt ist. Die betroffenen Personen sind zu einer eigenen Anzeige zu ermutigen. Die 
Pflicht zur unverzüglichen Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden gilt ausnahmsweise 
nicht, wenn die betroffene Person dies ausdrücklich ablehnt oder der Schutz der betroffenen 
Person dies ausschließt. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist zwingend zusammen mit 
einer externen Fachberatungsstelle zu bewerten. 
 
Bis zur Klärung der Beschuldigungen durch die staatlichen Strafverfolgungsbehörden finden 
seitens des SkF Langenfeld grundsätzlich keine Gespräche, Anhörungen statt bzw. nur in 
Absprache mit den Strafverfolgungsbehörden, denn dadurch würde die Ermittlungs- und 
Aufklärungsarbeit der staatlichen Behörden gefährdet. Eine Weitergabe an andere kirchliche 
und nichtkirchliche Stellen erfolgt nur, wenn dies im Einzelfall zum Schutz von 
Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen dringend geboten 
erscheint. Unberührt davon sind Meldepflichten gegenüber zuständigen (Aufsichts-) 
Behörden. 
 

D) Gesprächsangebot für die betroffene Person 
 
Betroffenen Personen bzw. deren gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern, die über 
erfahrene sexualisierte Gewalt informieren möchten, bietet der SkF Langenfeld ein Gespräch 
mit den o. g. externen Ansprechpersonen an. Für dieses Gespräch ist eine weitere Person 
hinzuzuziehen. Betroffene werden im Gespräch über das weitere Vorgehen, Hilfestellungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Sie werden dabei insbesondere bzgl. der 
Inanspruchnahme externer Fachberatungsstellen sowie der Möglichkeiten psychosozialer 
Begleitung gestärkt. Staatsanwaltliche Ermittlungen dürfen durch das Gespräch nicht 
gefährdet werden. Bei Vorlage entsprechender Anhaltspunkte werden betroffene Personen 
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bzw. deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter zu einer Anzeige bei den 
Strafverfolgungsbehörden ermutigt. 
 

E) Anhörung der beschuldigten Person 
 
Die beschuldigte Person wird (sofern dies nicht die Aufklärung des Sachverhalts und die 
Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden gefährdet) unter Hinzuziehung einer 
weiteren Person, in der Regel einer Juristin oder eines Juristen, durch eine vom Träger 
benannte Person oder eine externe Ansprechperson angehört. Sie kann dazu eine 
Vertrauensperson, auf Wunsch auch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt 
hinzuziehen. Jede Beschuldigung von Beschäftigten wird mit Blick auf die geltende 
Unschuldsvermutung sorgfältig bearbeitet. Zur Einleitung arbeitsrechtlicher Schritte in Bezug 
auf den Beschuldigten sollte ebenfalls eine Juristin oder ein Jurist hinzugezogen werden. Bei 
fälschlicher Beschuldigung hat der SkF Langenfeld auf eine vollständige Rehabilitation 
hinzuwirken. 
 
Grundsätzlich ist in Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt eine zügige Vorgehensweise 
sicherzustellen, die dem Schutz aller Beteiligten, insbesondere der oder des Betroffenen, 
Rechnung trägt. 
 

F) Information der betroffenen Person und der Leitungspersonen 
 
Der SkF Langenfeld informiert die oder den Betroffenen bzw. deren/ dessen gesetzliche 
Vertreterin oder gesetzlichen Vertreter selbst oder über die externen Ansprechpersonen 
über die beschlossenen Maßnahmen und den jeweiligen Stand der Umsetzung. Ebenso 
werden die Leitungspersonen der betroffenen Dienste und Einrichtungen des SkF 
Langenfeld,  in denen sich ein Vorfall ereignet hat, unter Berücksichtigung der Rechte aller 
Beteiligten über das weitere Verfahren informiert. 
 

G) Aufarbeitung durch den Rechtsträger 
 
Auch in Fällen, in denen das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft, z. B. 
aufgrund Verjährung, nicht aufgenommen bzw. eingestellt wird, erfolgt eine Aufarbeitung 
durch den SkF Langenfeld. Gegebenenfalls erforderliche arbeitsrechtliche Schritte werden 
unabhängig von strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen. 
 
Eine Aufarbeitung durch den SkF Langenfeld beinhaltet eine transparente und professionelle 
Vorgehensweise zur Bearbeitung von Irritationen innerhalb eines Systems, um die 
Fortsetzung einer vertrauensvollen Arbeit mit Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen sowie der Zusammenarbeit der Beschäftigten zu ermöglichen. 
 
 

H) Information der Öffentlichkeit 
 
Der SkF Langenfeld prüft das Erfordernis der Information der Öffentlichkeit sowie der 
Pressestelle des Diözesan- Caritasverbandes und des Deutschen Caritasverbandes. 
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Wenngleich die Leitlinien den Fokus auf sexualisierte Gewalt legen, ist zu beachten, dass es 
vielfältige Täter/Täterinnen-Betroffene-Konstellationen gibt und dass sexualisierte Gewalt 
eine spezifische Form von Gewalt ist. Im Alltag gibt es vielfältige Gewaltformen. Dabei sind 
alle Formen der Gewalt, wie z. B. strukturelle Gewalt, psychische und physische Gewalt, 
Gewalt über digitale oder andere Medien, gleichermaßen zu verhindern. Die dargestellten 
Maßnahmen sind, soweit möglich, auch auf diese nicht weiter konkret benannten 
Gewaltformen bzw. -verhältnisse zu übertragen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
 
11) Qualitätsmanagement 
 
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit in unseren Diensten und 
Einrichtungen haben wir unser Institutionelles Schutzkonzept in unser Qualitätsmanagement 
(QM) integriert. 
 
Regelmäßig überprüfen wir im Rahmen dieses QM, ob es einer Weiterentwicklung oder 
Konkretisierung von Teilen des Institutionellen Schutzkonzeptes bedarf. Unser 
Qualitätsmanagement beinhaltet auch die Schulungsmodalitäten der Mitarbeitenden 
(Auffrischung alle fünf Jahre) und die Regelungen zu Schulung im Institutionellen 
Schutzkonzept sowie die Einholung der erweiterten Führungszeugnisse alle fünf Jahre. 
 
Spätestens nach fünf Jahren oder nach einer Krisenintervention wird das Schutzkonzept 
evaluiert und ggf. angepasst. Dabei werden fachliche Entwicklungen im Bereich Prävention 
sexualisierter Gewalt berücksichtigt. 
 
Beispielhaft werden folgende Fragen zu stellen sein: 
 

• Sind die in der Risikoanalyse benannten Risikofaktoren durch entsprechende 
Maßnahmen behoben worden? 

• Wie sehen die aktuellen Beschwerdewege aus, wie ist ihre Qualität, und werden sie 
bei einem Vorfall von (sexualisierter) Gewalt wirklich genutzt und angenommen? 
Trauen sich die anvertrauten Personen, sich über diese Wege zu beschweren? 
Ansonsten muss an dieser Stelle dringend nachgebessert werden. 

• Ist der Verhaltenskodex noch angemessen, oder haben sich anhand des Vergleichs 
mit der Praxis Sicherheitsmängel oder Unsicherheiten gezeigt? Hat sich die 
Gesellschaft weiter verändert, so dass einige Vorhaben unrealistisch erscheinen? Sind 
andere Fragestellungen hinzugekommen, die im Jahr 2018 noch nicht vorlagen? 

• Grundsätzlich verantwortlich für das Qualitätsmanagement sind die 
Bereichsleitungen und die Geschäftsführung. 
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Anhang 1: Selbstauskunftserklärung 
 
 
Personalien und Tätigkeit der/des Erklärenden:  
 
 
 
Name, Vorname  
 
 
 
Geburtsdatum 
 
 
 
Anschrift 
 
 
 
Einrichtung, Dienstort  
 
 
 
Dienstbezeichnung bzw. ehrenamtliche Tätigkeit  
 
 
 
 
In Ergänzung des von mir vorgelegten erweiterten Führungszeugnisses versichere ich, dass 
ich keine Kenntnis von einem gegen mich eingeleiteten strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren wegen eines der Straftatbestände im dreizehnten Abschnitt des 
Strafgesetzbuches (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung) oder der Einstellung 
eines solchen Verfahrens habe.  
 
Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, 
verpflichte ich mich, dies dem Rechtsträger umgehend mitzuteilen. 
 
 
 
 
_____________________  _________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
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Anhang 2: Verhaltenskodex des SkF e.V. Langenfeld und der SkF Langenfeld 
ARBEIT+INTEGRATION gGmbH 
 
Dieser Verhaltenskodex wird jedem Haupt- und Ehrenamtlichen vorgelegt, der punktuell 
oder regelmäßig Kontakt mit den Schutzbedürftigen hat. Er soll Orientierung für adäquates 
Verhalten geben, ein Klima der Achtsamkeit fördern und einen Rahmen bieten, damit 
Grenzverletzungen vermieden werden.  
 
Der SkF e.V. Langenfeld und die SkF Langenfeld ARBEIT+INTEGRATION gGmbH bieten 
Menschen Beratung, Betreuung und Begleitung an. Die Einrichtung soll ein geschützter Ort 
sein, an denen sie angenommen und sicher sind. Die Verantwortung für den Schutz vor 
jeglicher Form von Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, liegt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten bei den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in einem 
wertschätzenden Klima einander und den ihnen anvertrauten Menschen begegnen sollen.  
 
Die Arbeit mit Schutzbedürftigen ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ihre Rechte 
und ihre Würde werden geachtet. Sie werden gestärkt, für ihr Recht auf seelische und 
körperliche Unversehrtheit wirksam einzutreten.   
 
Den Mitarbeitern ist ihre besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den 
Schutzbedürftigen bewusst. Sie handeln nachvollziehbar und ehrlich. Beziehungen gestalten 
sie transparent und nutzen keine Abhängigkeiten aus.   
 
Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses im Umgang mit 
Schutzbedürftigen dar und muss als Voraussetzung für eine Tätigkeit mit jedem haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter individuell vereinbart werden. Mit der Unterschrift unter diesen 
Verhaltenskodex bekundet der Mitarbeiter seinen Willen und sein Bemühen, sich an die 
nachstehenden Vereinbarungen und Verhaltensregeln zu halten.  
 
Ziel dieser Vereinbarung im Verbund mit anderen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung) ist, 
dass sich bei den Mitarbeitern eine Haltung durchsetzt und verfestigt, die den Schutz von 
Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen zum obersten Ziel hat und deren 
Bedürfnisse und Grenzen respektiert.  
 
Abweichungen von den nachstehenden Vereinbarungen müssen in jedem Fall mit den 
verantwortlichen Bereichsleitern/ Ehrenamtskoordinatoren besprochen werden, um eine für 
alle Seiten tragfähige Basis zu finden.  
 
 
Gestaltung von Nähe und Distanz  
 
In der Arbeit mit Schutzbedürftigen geht es darum, ein adäquates Verhältnis von Nähe und 
Distanz zu schaffen.  Die Beziehungsgestaltung muss dem jeweiligen Auftrag entsprechen 
und stimmig sein, insbesondere dann, wenn dadurch emotionale Abhängigkeiten entstehen 
oder entstehen könnten.  
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• Individuelle Grenzempfindungen werden ernstgenommen, geachtet und nicht 
abfällig kommentiert. Wie viel Distanz die uns anvertrauten Schutzbedürftigen 
brauchen, bestimmen sie selbst. Grenzverletzungen müssen grundsätzlich vom 
Betroffenen und/oder von Beobachtern thematisiert und dürfen nicht übergangen 
werden. 

• Herausgehobene freundschaftliche Beziehungen zu Schutzbedürftigen dürfen nicht 
entstehen. Rollenschwierigkeiten (auch bei familiären Verbindungen…) werden 
angesprochen.  

 
 
Sprache und Wortwahl  
 
Durch Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und gedemütigt werden. 
Verbale und nonverbale Interaktionen sollen der jeweiligen Rolle und dem Auftrag 
entsprechen und auf die Zielgruppe und deren Bedürfnisse angepasst sein.  
 

• Jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation hat in Sprache und 
Wortwahl durch Wertschätzung und einen an die Bedürfnisse und das Alter der 
Schutzbedürftigen angepassten Umgang geprägt zu sein.  

• Bei sprachlichen Grenzverletzungen ist grundsätzlich einzuschreiten und Position zu 
beziehen.  

• In keiner Form von Interaktion und Kommunikation wird sexualisierte Sprache 
verwendet. Ebenso werden keine abfälligen Bemerkungen oder Bloßstellungen 
geduldet, auch nicht unter den Schutzbedürftigen.  

• Über sexualisierte Sprache von Schutzbedürftigen sollte offen mit diesen gesprochen 
werden. Es sollten Aufklärungsgespräche bei Unwissenheit über Begrifflichkeiten 
angeboten werden. Auf die Nutzung einer achtsamen und sachlichen Sprache in 
Bezug auf Sexualität sollte stets hingewiesen werden.  

• Kinder und Jugendliche werden mit ihrem Vornamen und nicht mit Kose- oder 
Spitznamen angesprochen. Bei schutzbedürftigen Erwachsenen ist zu erfragen, wie 
sie angesprochen werden möchten. Im Zweifelsfall sollte ein achtsames Siezen einem 
Duzen vorgezogen werden.  

 
 
Umgang mit Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken  
 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien gehört in der heutigen Zeit zum 
Alltag. Um Medienkompetenz zu fördern, ist ein umsichtiger Umgang damit unablässig. Die 
Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien muss im Sinne eines achtsamen 
Umgangs miteinander sorgsam getroffen werden. Sie hat pädagogisch sinnvoll und 
altersadäquat zu erfolgen. 
 

• Der Austausch von privaten Daten zwischen Schutzbefohlenen und hauptamtlichen 
Mitarbeitern zwecks persönlicher Kontaktaufnahme im privaten Bereich ist verboten. 
Anfreundungen in sozialen Netzwerken sowie Austausch von privaten Adress- wie 
Telefon- und E-Maildaten zwecks nichtberuflicher Aktivitäten und 
Informationsaustausch sind untersagt.  
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• Bei ehrenamtlichen Mitarbeitern und Freiwilligen in Projekten, die auf persönlichem 
Kontakt und Beziehungsaufbau basieren, ist der Austausch von persönlichen Daten 
zwischen ihnen und den Schutzbefohlenen im Rahmen der jeweiligen Tätigkeit 
ausdrücklich erwünscht. 

• Mitarbeiter sind verpflichtet, gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätigem 
oder sexistischem Verhalten und Mobbing im Zusammenhang mit der Nutzung von 
Medien durch Schutzbedürftige Stellung zu beziehen, sobald sie davon Kenntnis 
erhalten.  

• Bei Veröffentlichungen von Foto- und Tonmaterial oder Texten ist das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild, zu beachten.  

 
 
Angemessenheit von Körperkontakten  
 
Bei körperlichen Berührungen in der Arbeit mit Menschen sind Achtsamkeit und 
Zurückhaltung geboten, d.h. der Wille der Schutzbedürftigen ist ausnahmslos zu 
respektieren. 

• Körperliche Berührungen haben altersgerecht und dem jeweiligen Kontext (z.B. Trost, 
Erste Hilfe) angemessen zu sein. Sie haben die freie und erklärte Zustimmung durch 
die jeweilige Schutzperson vorauszusetzen.  

• Unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherung, insbesondere in 
Verbindung mit dem Versprechen einer Belohnung oder Androhung von Strafe, sind 
nicht erlaubt.  

• Wenn von Seiten der Schutzbedürftigen Nähe gesucht wird (z.B. eine Umarmung), 
wird dies vom Mitarbeiter reflektiert und im vertretbaren Rahmen zugelassen. Wenn 
Schutzbedürftige unangemessen viel Nähe zu einem Mitarbeiter suchen, ist dieser für 
die Einhaltung einer sinnvollen Distanz verantwortlich.  

 
 
Beachtung der Intimsphäre 
 
Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, das es zu wahren gilt. Insbesondere 
Veranstaltungen mit Übernachtung sind besondere Herausforderungen und Situationen, bei 
denen man sich der damit verbundenen hohen Verantwortung bewusst sein muss. Es 
braucht klare Verhaltensregeln, um die individuelle Intimsphäre sowohl der 
Schutzbedürftigen als auch der betreuenden Mitarbeiter zu achten und zu schützen. 
 

• Auf Veranstaltungen und Reisen, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, müssen 
die Schutzbedürftigen von einer ausreichenden Anzahl Mitarbeiter begleitet werden. 
Setzt sich die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, soll sich dies auch in der 
Gruppe der Mitarbeiter widerspiegeln.  

• Bei Übernachtungen im Rahmen von Ausflügen, Reisen oder Freizeiten sind den 
Mitarbeitern Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu stellen. 
Die Zimmer der Schutzbefohlenen sind als deren Privat- bzw. Intimsphäre zu 
akzeptieren.  

• Ausnahmen sind vor Beginn der Veranstaltung zu klären und bedürfen der 
Zustimmung der Schutzbefohlenen bzw. deren gesetzlicher Vertreter. 
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Zulässigkeit von Geschenken 
 
Geschenke und Bevorzugungen an Schutzbefohlene, insbesondere wenn sie nur 
ausgewählten Personen zuteilwerden, können deren emotionale Abhängigkeit fördern. 
Daher gehört es zu den Aufgaben der Mitarbeiter, den Umgang mit Geschenken reflektiert 
und transparent zu handhaben.  
 

• Geschenke an einzelne Schutzbefohlene, die in keinem Zusammenhang mit einem 
konkreten Anlass oder der konkreten Aufgabe der Bezugsperson stehen, sind nicht 
erlaubt.  

• Geschenke an Schutzbedürftige müssen anlassbezogen und transparent vergeben 
werden, der finanzielle Rahmen sollte angemessen niedrig sein, und sie müssen 
abgelehnt werden können. Grundsätzlich wird ein zurückhaltender Umgang mit 
Geschenken gepflegt. 

• Mitarbeiter dürfen keine Zuwendungen oder Geschenke von Schutzbedürftigen 
annehmen. Ausnahmen stellen z. B. eine situationsangemessene Bewirtung oder 
einmalige geringwertige Aufmerksamkeiten dar.  

 
 
Disziplinarmaßnahmen  
 
Maßnahmen zur Pflege und Aufrechterhaltung eines respektvollen und achtsamen Umgangs 
miteinander müssen so gestaltet sein, dass die persönlichen Grenzen von Schutzbefohlenen 
nicht überschritten werden. Die Wirkung von Sanktionen ist nur schwer abzuschätzen und 
daher gut zu durchdenken. Falls sie unabdingbar sind, ist darauf zu achten, dass sie im 
direkten Bezug zum Fehlverhalten stehen, angemessen, konsequent und für den Betroffenen 
plausibel sind. 
 

• In unserer Einrichtung wird eine fehlerfreundliche Kultur gefördert, in der sich 
Menschen entwickeln können, auch wenn sie nicht immer unseren Vorstellungen 
gemäß handeln. Sie müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Handeln zu reflektieren 
und zu verändern. Mit Fehlern wird konstruktiv umgegangen. 

• Bei einer Konfliktklärung kommen beide Seiten zu Wort, ggf. unter Hinzuziehung 
einer dritten Person. Dabei und auch beim Aussprechen von Ermahnungen wird 
freundlich, sachlich und auf Augenhöhe miteinander geredet.  

• Wenn einschüchterndes Verhalten, verbale Gewalt… in der Einrichtung beobachtet 
wird, wird die Situation gestoppt, das Verhalten angesprochen und zum Thema 
gemacht und eine Veränderung eingefordert. Falls erforderlich, wird der gesetzliche 
Vertreter des Schutzbedürftigen hinzugezogen. 

• Notwendige Sanktionen sollten fair, transparent, altersgemäß und dem Verfehlen 
angemessen erfolgen. Grundsätzlich wird eine Gleichbehandlung bei gleichen 
Verstößen angezielt. 
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Interventionsschritte: Wie reagiere ich als Mitarbeiter, wenn ich grenzverletzendes Verhalten 
bemerke? 
 
Sobald ich grenzverletzendes Verhalten durch mich oder andere in unserer Einrichtung 
wahrnehme, beziehe ich aktiv Stellung, indem ich: 
 

• die Situation stoppe oder meine Beobachtung anspreche. 
• meine Wahrnehmung dazu benenne und auf Verhaltensregeln hinweise. 
• um Entschuldigung bitte oder zu einer solchen Entschuldigung anleite. 
• mein Verhalten ändere oder eine Bitte zur Verhaltensänderung formuliere. 

 
Bei Übergriffen (mehrmaliges grenzverletzendes Verhalten mit vermuteter Absicht) werde 
ich, nachdem ich dies wahrgenommen habe: 
 

• die Situation stoppen, meine Beobachtung und die Wiederholung des Verhaltens 
ansprechen. 

• dazu werde ich meine Wahrnehmung dazu benennen und eine Verhaltensänderung 
einfordern. 

• danach werde ich den Sachverhalt protokollieren und das weitere Vorgehen mit der 
zuständigen Bereichsleitung/ der Ehrenamtskoordinatorin besprechen. 

 
Wenn in unserer Einrichtung ein grenzverletzendes Verhalten in größerem Maß, 
übergriffiges Verhalten oder sexualisierte Gewalt wahrgenommen wird, müssen im Sinne 
einer Gefährdungsprognose folgende Schritte eingehalten werden: 
 

• Ich nehme meine Wahrnehmung ernst, handle ruhig und konfrontiere den Täter 
nicht mit meiner Vermutung! Ich werde den Schutzbedürftigen beobachten und ggf. 
ermutigen und bestärken, darüber zu sprechen. Ich stelle keine Ermittlungen an und 
führe keine Befragungen durch. Ich verspreche dem Schutzbedürftigen nicht, dass ich 
über alles schweigen werde, denn vielleicht kann ich dies nicht halten. 

• Danach werde ich um kollegialen Rat bzgl. meiner eigenen Wahrnehmung bitten und 
das Beobachtete und Besprochene protokollieren. 

• Wenn ich die Situation weiterhin als gefährlich einschätze, werde ich eine § 8a 
Kinderschutzfachkraft oder eine Präventionsfachkraft um Rat bitten. Dafür habe ich 
in der Einrichtung folgende Ansprechpartner: 
 Kinderschutzfachkraft:  Andrea Lehmann, Tel.: 0178 3981357 
 Präventionsfachkräfte:  Katharina Floer, Tel.: 0178 3981327 

Janine Rauh, Tel.: 0178 3981306 
• Wenn ich anonym und außerhalb der Einrichtung um Rat bitten möchte, verweist der 

SkF Langenfeld auf: 
 Sag's e.V. 

Düsseldorfer Straße 16 
40764 Langenfeld 
E-Mail: info@sags-ev.de 
(Termine können Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 0 21 73 / 8 27 65 vereinbart 
werden.) 

mailto:info@sags-ev.de
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• Das Ergebnis werde ich mit den weiteren Überlegungen protokollieren und das 
weitere Vorgehen mit der zuständigen Bereichsleitung/ der Ehrenamtskoordinatorin 
besprechen. 

 
Bei Verdacht auf übergriffiges Verhalten oder Missbrauch durch einen haupt- oder 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden bin ich verpflichtet, eine der folgenden Personen 
einzuschalten: 
 

• Interne Ansprechpersonen: 
 § 8a Kinderschutzfachkraft:  Andrea Lehmann, Tel.: 0178 3981357 
 Präventionsfachkräfte:   Katharina Floer, Tel.: 0178 3981327 

Janine Rauh, Tel.: 0178 3981306 
• Externe Ansprechpersonen (beauftragte Ansprechpersonen des Erzbistums Köln): 
 Peter Binot, Tel: 0172 290-1534 
 Kim-Sabrina Ohlendorf, Tel: 0172 290-1248 
 Dr. Hans Werner Hein, Tel: 01520 1642-394 
 Petra Dropmann, Tel.: 01525 2825-703 

• Vom Leitungsorgan benannte Person: 
 Geschäftsführung:  Stephanie Krone, Tel. 02173 39476-10 
 

Wichtig ist, dass ich den Betroffenen altersgemäß in mein Handeln einbeziehe und die 
Handlungsschritte abspreche.  
 
Betroffene von sexualisierter Gewalt und deren Angehörige haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich an eine nicht-kirchliche unabhängige Fachberatungsstelle zu wenden: 
  

• Sag's e.V. 
Düsseldorfer Straße 16 
40764 Langenfeld 
E-Mail: info@sags-ev.de 
(Termine können Montag, Dienstag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 0 21 73 / 8 27 65 vereinbart werden.) 

 
Die weiteren Melde- und Verfahrenswege folgen den Leitlinien des Deutschen 
Caritasverbandes (DCV) für den Umgang mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte in den Diensten und 
Einrichtungen seiner Gliederungen und Mitgliedsorganisationen. Sie sind im Institutionellen 
Schutzkonzept des SkF e.V. Langenfeld und der SkF Langenfeld ARBEIT+INTEGRATION 
gGmbH ausführlich dargestellt. 
 
Unter diesen Voraussetzungen möchte ich gerne mit Kindern, Jugendlichen und 
schutzbedürftigen Erwachsenen beim SkF e.V. Langenfeld und der SkF Langenfeld 
ARBEIT+INTEGRATION gGmbH arbeiten. 
 
Anmerkung: 
Da im Verhaltenskodex sehr häufig Personen(gruppen) benannt werden, wurde bei der 
Abfassung des Textes aus stilistischen Gründen vorwiegend die männliche Form verwendet. 
Der Text bezieht sich selbstverständlich ebenfalls auf weibliche Personen(gruppen). 

mailto:info@sags-ev.de
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Erklärung zur Zustimmung zum Verhaltenskodex gem. § 6 PrävO 
 
 
Personalien und Tätigkeit der/des Erklärenden:  
 
 
 
Name, Vorname  
 
 
 
Anschrift 
 
 
 
Einrichtung, Dienstort  
 
 
 
Dienstbezeichnung bzw. ehrenamtliche Tätigkeit  
 
 
 
Ich habe den Verhaltenskodex der oben angegebenen Einrichtung erhalten und die darin 
formulierten Verhaltensregeln aufmerksam zur Kenntnis genommen.   
Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex gewissenhaft zu befolgen.  
 
 
 
_____________________  _________________________  
Ort, Datum    Unterschrift    
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Anhang 3: Leitlinien des Deutschen Caritasverbandes (DCV) für den Umgang mit 
sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
durch Beschäftigte in den Diensten und Einrichtungen seiner Gliederungen und 
Mitgliedsorganisationen 
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